
Zeitschrift: Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen

Band: 23/1937 (1937)

Artikel: Kanton Appenzell I.-Rh.

Autor: Bähler, E. L.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-37916

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-37916
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Kantone Appenzell I.-Bh., St. Gallen. 31

Kanton Appenzell I.-Rh.

Kein hauswirtschaftlicher Unterricht auf der Primarschulstufe,

doch wird die hauswirtschaftliche Berufsbildung der
schulentlassenen Mädchen, die den Schulgemeinden überlassen ist, vom
Staate namhaft unterstützt. (Verordnung betreffend die staatliche
Unterstützung der hauswirtschaftlichen Berufsbildung der
schulentlassenen Töchter vom 26. Mai 1925.) Die hauswirtschaftlichen
Fortbildungsschulen (Haushaltungsschulen) umfassen wenigstens
zwei Kurse mit minimal 50 Stunden pro Jahr jeder Kurs. Es
bestehen zurzeit in vier Schulgemeinden solche Schulen, diejenige
in Appenzell ist zur Hauptsache eine Kochschule, die Schulen in
Gonten, Haslen und Oberegg sind eher als Fortsetzung des
Arbeitsschulunterrichtes eingerichtet.

Kanton St. Gallen.

Gesetzliche Grundlagen. Kantonsverfassung vom 16. November 1890. —
Gesetz über das Erziehungswesen vom 19. März 1862 mit seitherigen
Abänderungen. — Schulordnung für die Primär- und Sekundärschulen vom
29. Dezember 1865 mit seitherigen Abänderungen. — Lehrplan für die
Primarschulen vom 7. Februar 1930.—Lehrplan für die st. gallischen Sekundärschulen

vom 14. März 1929. — Normalien für den Auf- und Ausbau des
hauswirtschaftlichen- Unterrichtes vom 28. Juni 1926.

Der hauswirtschaftliche Unterricht der Volksschulstufe ist im
Kanton St. Gallen nicht gesetzlich verankert, besteht jedoch
gemäß Gemeindeobligatorium an 48 Schulorten ") für die Primarschule
und an 29 Schulorten für die Sekundärschule. 48 Gemeinden
haben eigene Schulküehen.

Das Fach Hauswirtschaft figuriert sowohl im Lehrplan für
die Primarschule, als auch in demjenigen für die Sekundärschule.
Dem Hauswirtschaftsunterricht in der Primarschule sind in der
7. Klasse 2, in der 8. Klasse 4 Stunden zugeteilt. An Schulen mit
verkürzter Schulzeit ist der Unterricht in Handarbeit und
Hauswirtschaft außer die normale Schulzeit zu verlegen; sonst sind
diese Stunden in der wöchentlichen Höchststundenzahl von 32
Stunden inbegriffen. Der Lehrplan für die Sekundärschulen
verteilt den Hauswirtschaftsunterricht in folgender Weise: 1. Klasse
2 Stunden im Sommer, 1 Stunde im Wintersemester; 2. Klasse
4 Stunden; 3. Klasse 3 Stunden im Sommer, 1 Stunde im
Wintersemester.

Über das Ziel des Hauswirtschaftsunterrichtes äußert sich der
Primarlehrplan wie folgt: „Der hauswirtschaftliche Unterricht für
Mädchen will mit dem geringsten Aufwand an Zeit, Kraft und
Mitteln das Beste im Haushalte leisten, zur Pünktlichkeit,
Reinlichkeit und Sparsamkeit erziehen und die Schülerinnen durch

-1) Mit 19 angegliederten Schulgemeinden.
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